
Abiturprüfung 

 Block I Block II 

36 Halbjahresergebnisse Abiturprüfung 

8 Halbjahresergebnisse (zweifach)  
1. und 2. Prüfungsfach - 5 Ergebnisse 

mindestens 05 Punkte 

28 Halbjahresergebnisse (einfach) 
u.a. 3., 4. und 5. Prüfungsfach - 24 Ergebnisse 

mindestens 05 Punkte 

Punktsumme wird mit 10/11 multipliziert. 

Ergebnisse 
5 Prüfungen 
(vierfach) 

200-600 Punkte 100-300 Punkte 

  

Unter den 36 Halbjahresergebnissen müssen 
sein: Anzahl 

Prüfungsfächer P1, P2, P3, P4, P5                             
 

Sofern nicht bereits als Prüfungsfach eingebracht: 

Deutsch                             
 

eine Fremdsprache                             
 

Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel               
 

Politik-Wirtschaft               
 

Geschichte               
 

Religion oder Werte und Normen oder Philosophie               
 

Mathematik                             
 

eine Naturwissenschaft                             
 

Seminarfach               
 



sprachlicher Schwerpunkt: weitere 
Fremdsprache 

                            
 

musisch-künstlerischer Schwerpunkt: 
Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel (nicht 
P1-Fach) 

              
 

gesellschaftswissenschaftlicher und sportlicher 
Schwerpunkt:  
weitere Fremdsprache oder weitere 
Naturwissenschaft oder Informatik 

              
 

naturwissenschaftlicher Schwerpunkt:  
weitere Naturwissenschaft oder Informatik 

                            
 

Prüfungsfachkombinationen, bei denen mehr als 36 
Halbjahresergebnisse einzubringen wären, dürfen nicht gewählt 
werden. 

In einem Fach (auch Seminarfach) dürfen höchstens 5 
Halbjahresergebnisse eingebracht werden, jedoch im Fach Sport, falls 
es nicht Prüfungsfach ist, höchstens drei. Im Seminarfach müssen das 
Halbjahr, in dem die Facharbeit geschrieben wurde, und das 
vorangehende oder folgende Halbjahr eingebracht werden. 

Wer in der Einführungsphase nicht zwei fortgeführte Fremdsprachen 
gewählt hatte, muss in der neu begonnenen Fremdsprache zwei 
Halbjahresergebnisse einbringen. 


